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Allgemeine Verkaufsbedingungen für 
 

Deutsche Edelstahlwerke Services GmbH 
Deutsche Edelstahlwerke Witten/Krefeld GmbH & Co. KG 

Deutsche Edelstahlwerke Siegen/Hagen GmbH & Co. KG 

 

(Fassung 10/2024) 
 

I. Geltung/Vertragsschluss 
1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle - auch zu- 
künftigen - Verträge mit Unternehmern, jur. Personen des öffentli- 
chen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen über Liefe- 
rungen und sonstige Leistungen. Einkaufsbedingungen des Käufers 
werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals 
nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen. 
2. Die vertragsgegenständliche Ware ist auf die aus eigener Erzeu- 
gung beschränkt, sofern nichts anderes vereinbart ist. 
3. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Bestellun- 
gen des Käufers gelten nur bei ausdrücklicher Erklärung durch uns 
als angenommen. Das Schweigen auf eine Bestellung stellt keine 
Annahme dar. Mündliche Vereinbarungen, Zusagen, Zusicherungen, 
Garantien und Aussagen über den Einsatz- oder Verwendungs- 
zweck unserer Angestellten im Zusammenhang mit dem Vertrags- 
schluss sind unverbindlich und werden erst durch unsere Bestäti- 
gung in Textform verbindlich. 
4. Die Mitlieferung (Beistellung) von Prüfbescheinigungen bedarf der 
Vereinbarung in Textform. 
5. Maßgebend für die Auslegung von Handelsklauseln sind im Zwei- 
fel die Incoterms in ihrer jeweils neuesten Fassung. 
6. Die in Prospekten und Katalogen enthaltenen Angaben wie Abbil- 
dungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind branchen- 
übliche Näherungswerte, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet sind. 

 
II. Preise, Zahlung und Verrechnung 
1. Die Preise verstehen sich, falls nichts anderes vereinbart, ab Werk 
oder ab Lager zuzüglich Frachten, Maut sowie Mehrwertsteuer in der 
jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe am Tag der Rechnungs- 
stellung und Verpackungskosten. Zusätzlich werden die jeweiligen 
gesondert veröffentlichten Zu- und Abschläge für Schrott und Legie- 
rung sowie Zuschläge, welche sich aus Änderungen der Preise von 
Vorprodukten und Rohstoffen ergeben, zu den am Tag der Lieferung 
geltenden Bedingungen berechnet. 
2. Zahlung hat – ohne Skontoabzug – in der Weise zu erfolgen, dass 
wir am Fälligkeitstag über den Betrag verfügen können. Dies gilt auch 
dann, wenn die zur Lieferung vereinbarten Prüfbescheinigungen der 
Lieferung nicht beigefügt waren oder später eintreffen. Kosten des 
Zahlungsverkehrs trägt der Käufer. Ein Zurückbehaltungsrecht und 
eine Aufrechnungsbefugnis stehen dem Käufer nur insoweit zu, wie 
seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit uns beruhen und/oder 
sie den Käufer nach § 320 BGB zur Verweigerung seiner Leistung 
berechtigen würden. 
3. Soweit nichts anderes vereinbart, sind unsere Rechnungen 30 
Tage nach Rechnungsdatum ohne Skontoabzug fällig. Bei Über- 
schreiten des Zahlungsziels, spätestens ab Verzug berechnen wir 
Verzugszinsen in Höhe von 9 % über dem jeweiligen Basiszins, es 
sei denn höhere Zinssätze sind vereinbart. Zusätzlich sind wir be- 
rechtigt, eine Verzugspauschale in Höhe von 40,00 € zu berechnen. 
Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbe- 
halten. 
4. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar, dass unser Zah- 
lungsanspruch durch mangelnde Zahlungsfähigkeit des Käufers ge- 
fährdet wird, oder gerät der Käufer mit einem erheblichen Betrag in 
Zahlungsverzug oder treten andere Umstände ein, die auf dessen 
wesentliche Verschlechterung der Zahlungsfähigkeit schließen las- 
sen, stehen uns die Rechte aus § 321 BGB zu. Dies gilt auch, soweit 
unsere Leistungspflicht noch nicht fällig ist. Wir können in solchen 

 

Fällen ferner alle noch nicht fälligen Forderungen aus der laufenden 
Geschäftsverbindung mit dem Käufer fällig stellen. 
5. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den Rech- 
nungswert ausschließlich Fracht und setzt den vollständigen Aus- 
gleich aller fälligen Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der 
Skontierung voraus. Soweit nichts anderes vereinbart, beginnen 
Skontofristen ab Rechnungsdatum. 

 
III. Ausführung der Lieferungen, Lieferfristen und -termine 
1. Angaben zu Lieferzeiten und Lieferterminen sind annähernd. Lie- 
ferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung und 
gelten nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller 
Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflich- 
tungen des Käufers, wie z.B. Beibringung aller behördlichen Be- 
scheinigungen, Gestellung von Akkreditiven und Garantien, Beibrin- 
gung von erforderlichen Verpackungs- und Transportmitteln oder 
Leistung von Anzahlungen des Käufers. Entsprechendes gilt für Lie- 
fertermine. 
2. Alle Lieferfristen und -termine stehen unter dem Vorbehalt unvor- 
hersehbarer Produktionsstörungen und rechtzeitiger, richtiger und 
hinreichender Selbstbelieferung mit erforderlichen Rohstoffen, Vor- 
materialien und Fremdleistungen und, soweit es sich um Handels- 
ware handelt, unter dem Vorbehalt von Lieferfähigkeit und rechtzei- 
tiger, richtiger und hinreichender Selbstbelieferung. 
3. Für die Einhaltung von Lieferfristen und -terminen ist der Zeitpunkt 
der Absendung ab Werk maßgebend. Sie gelten mit Meldung der 
Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Ware ohne unser Ver- 
schulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann. 
4. Der Käufer hat eine reibungslose Abnahme der Ware sicherzustel- 
len und uns rechtzeitig auf erschwerte Auslieferungsverhältnisse hin- 
zuweisen. Der Käufer hat unverzüglich und sachgemäß abzuladen. 
Wirken wir oder Dritte hierbei mit, geschieht dies ohne rechtliche Ver- 
pflichtung und auf das Risiko des Käufers. 
5. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferungen um 
die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hin- 
auszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse wäh- 
rend eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt 
stehen gleich währungs-, handelspolitische und sonstige hoheitliche 
Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von uns nicht verschuldete 
Betriebsstörungen (z.B. Feuer, Maschinen- und Walzenbruch, Roh- 
stoff- und Energiemangel), Behinderung der Verkehrswege, Verzö- 
gerung bei der Einfuhr-/ Zollabfertigung, sowie alle sonstigen Um- 
stände, die, ohne von uns verschuldet zu sein, die Lieferungen und 
Leistungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Wird in- 
folge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung für eine der Ver- 
tragsparteien unzumutbar, kann sie durch unverzügliche Erklärung in 
Textform von dem Vertrag zurücktreten. 
6. Mit Rücksicht auf unsere branchentypisch hohe Produktionsvor- 
laufzeiten stehen dem Käufer bei Nichteinhaltung der Liefertermine 
oder -fristen die Rechte aus §§ 281, 323 BGB erst dann zu, wenn er 
uns eine angemessene Frist zur Lieferung gesetzt hat, die – insoweit 
abweichend von §§ 281, 323 BGB – mit der Erklärung verbunden ist, 
dass er die Annahme der Leistung nach dem Ablauf der Frist ab- 
lehne. Nach erfolglosem Ablauf der Frist ist der Anspruch auf Erfül- 
lung ausgeschlossen. Einer Nachfristsetzung mit Ablehnungsandro- 
hung bedarf es nicht im Fall unserer endgültigen Leistungsverweige- 
rung. 

 
IV. Sicherheiten und Eigentumsvorbehalt 
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1. Wir haben Anspruch auf nach Art und Umfang übliche Sicherhei- 
ten für unsere Forderungen, auch soweit sie bedingt oder befristet 
sind. Insbesondere bleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. Der Käufer ist ver- 
pflichtet, die zur Erhaltung des Eigentumsvorbehalts – oder eines im 
Land seiner Niederlassung oder in einem davon abweichenden Be- 
stimmungsland vergleichbaren Sicherungsrechts – erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen und uns auf Verlangen nachzuweisen. 
2. Soweit nach dem Recht des Landes zulässig, in dem sich die Ware 
befindet, gelten die folgenden ergänzenden Regelungen: 
a. Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) 
bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere der jeweili- 
gen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehung 
zustehen (Saldovorbehalt). Dies gilt auch für künftig entstehende und 
bedingte Forderungen und auch, wenn Zahlungen auf besonders be- 
zeichnete Forderungen geleistet werden. Dieser Saldovorbehalt er- 
lischt endgültig mit dem Ausgleich aller im Zeitpunkt der Zahlung 
noch offenen und von diesem Saldovorbehalt erfassten Forderun- 
gen. Der Saldovorbehalt gilt jedoch nicht für Vorkasse- oder Barge- 
schäfte, die Zug-um-Zug abgewickelt werden. 
b. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen für uns als Her- 
steller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- 
und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Nr. 2 a. 
Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware 
mit anderen Waren durch den Käufer steht uns das Miteigentum an- 
teilig an der neuen Sache zu im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Wa- 
ren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, 
so überträgt der Käufer uns bereits jetzt die ihm zustehenden Eigen- 
tumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich 
für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im 
Sinne der Nr. 2 a. 
c. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Ge- 
schäftsverkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und so- 
lange er nicht in Verzug ist, veräußern, vorausgesetzt, dass die For- 
derungen aus der Weiterveräußerung gem. d) bis e) auf uns überge- 
hen. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er nicht 
berechtigt. 
d. Die Forderungen aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
werden zusammen mit sämtlichen Sicherheiten, die der Käufer für 
die Forderung erwirbt, bereits jetzt an uns abgetreten. Sie dienen in 
demselben Umfang zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Wird die 
Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht von uns 
verkauften Waren veräußert, so wird uns die Forderung aus der Wei- 
terveräußerung im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehalts- 
ware zum Rechnungswert der anderen verkauften Waren abgetre- 
ten. Bei der Veräußerung von Waren, an denen wir Miteigentumsan- 
teile haben, wird uns ein unserem Miteigentumsanteil entsprechen- 
der Teil abgetreten. 
e. Der Käufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung 
einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung erlischt im Falle unse- 
res Widerrufs, spätestens aber bei Zahlungsverzug, Nichteinlösung 
eines Wechsels oder Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfah- 
rens. Von unserem Widerrufsrecht werden wir nur dann Gebrauch 
machen, wenn nach Abschluss des Vertrages erkennbar wird, dass 
unser Zahlungsanspruch aus diesem oder aus anderen Verträgen 
mit dem Käufer durch dessen mangelnde Zahlungsfähigkeit gefähr- 
det wird. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, seine Ab- 
nehmer sofort von der Abtretung an uns zu unterrichten und uns die 
zur Einziehung erforderlichen Unterlagen zu geben. 
f. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigungen durch 
Dritte hat uns der Käufer unverzüglich zu unterrichten. Der Käufer 
trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs, zum Aussortieren 
oder zum Rücktransport der Vorbehaltsware aufgewendet werden 
müssen, soweit sie nicht von Dritten ersetzt werden. 
g. Übersteigt der Rechnungswert der bestehenden Sicherheiten die 
gesicherten Forderungen einschließlich Nebenforderungen (Zinsen; 
Kosten o.ä.) insgesamt um mehr als 50 v.H., sind wir auf Verlangen 
des Käufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer 
Wahl verpflichtet. 

 

V. Gewichte, Maße, Güten 

1. Abweichungen von Maß, Gewicht und Güte sind nach jeweils gül- 
tigen Normen der geltenden Übung zulässig, insbesondere die Mit- 
lieferung von Unterlängen ist zulässig. Die Gewichte werden auf un- 
seren geeichten Waagen festgestellt und sind, soweit keine theoreti- 
sche Gewichtsberechnung vorgenommen wird, für die Fakturierung 
maßgeblich. Die der Fakturierung zugrunde liegenden Messwerte 
stammen aus den Aufzeichnungen unserer EDV-Systeme. Auf 
Wunsch gewähren wir innerhalb von 3 Monaten nach Verwiegung 
Einsicht in den Messwertspeicher der geeichten Waage zur Überprü- 
fung der Übereinstimmung mit den EDV-technisch aufgezeichneten 
Messwerten. 
2. Sofern nicht üblicherweise eine Einzelverwiegung erfolgt, gilt je- 
weils das Gesamtgewicht der Sendung. Unterschiede gegenüber 
den rechnerischen Einzelgewichten werden verhältnismäßig auf 
diese verteilt. 
3. Wir können die Gewichte auch ohne Wägung nach Länge und/o- 
der theoretisch bestimmen, wobei wir die Maße nach statistischen 
Methoden ermitteln können. Anerkannte Handelsbräuche der Stahl- 
industrie (wie z.B. übliche Gewichtszunahmen und -reduktionen) 
bleiben durch diese Bestimmungen unberührt. Dem Käufer bleibt es 
unbenommen, den Beweis für die Unrichtigkeit des von uns durch- 
geführten Messverfahrens bzw. unserer theoretischen Gewichtsbe- 
rechnung zu führen. 

 
VI. Abnahmen 
1. Wenn eine Abnahme vereinbart ist, kann sie nur in unserem Werk 
sofort nach Meldung der Abnahmebereitschaft erfolgen. Der Käufer 
stellt sicher, dass wir in seinem Namen und für seine Rechnung bzw. 
seines Abnehmers die von ihm gewünschte Abnahmegesellschaft 
beauftragen können. Soweit nichts anderes vereinbart, gilt diese Er- 
mächtigung mit der Benennung einer Abnahmegesellschaft in der 
Bestellung als erteilt. 
2. Die persönlichen Abnahmekosten trägt der Käufer, die sachlichen 
Abnahmekosten werden ihm nach unserer Preisliste berechnet. 
3. Wird die Ware ohne unser Verschulden nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht vollständig abgenommen, sind wir berechtigt, sie ohne Ab- 
nahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers zu 
lagern und ihm zu berechnen. 

 
VII. Abrufaufträge, fortlaufende Lieferungen 
1. Abrufaufträge verpflichten den Käufer zur Abnahme der dem Ab- 
rufauftrag zugrunde liegenden Gesamtmenge. Sofern nicht anders 
vereinbart, ist die gesamte Menge innerhalb der im Vertrag festge- 
legten Frist abzurufen. 
2. Überschreiten die einzelnen Abrufe insgesamt die Vertragsmenge, 
so sind wir zur Lieferung der Mehrmenge berechtigt, aber nicht ver- 
pflichtet. Wir können die Mehrmenge zu den bei dem Abruf bzw. der 
Lieferung gültigen Preisen berechnen. 

 

VIII. Versand, Gefahrübergang, Verpackung, Teillieferung 
1. Wir bestimmen Versandweg und -mittel sowie Spediteur und 
Frachtführer. 
2. Vertragsgemäß versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich, 
spätestens nach 4 Werktagen, abgerufen werden. Wird die Verla- 
dung oder Beförderung der Ware aus einem Grunde, den der Käufer 
zu vertreten hat, verzögert, sind wir berechtigt, sie nach Mahnung auf 
Kosten und Gefahr des Käufers nach unserer Wahl zu versenden 
oder nach eigenem Ermessen zu lagern und sofort zu berechnen. 
3. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehe- 
nen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit 
unmöglich oder erheblich erschwert, so sind wir berechtigt, auf einem 
anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehen- 
den Mehrkosten trägt der Käufer. Dem Käufer wird vorher Gelegen- 
heit zu Stellungnahme gegeben. 
4. Bei Abrufaufträgen geht die Gefahr mit Bereitstellung der Ware zur 
Abholung auf den Käufer über. Im Übrigen geht die Gefahr, auch die 
einer Beschlagnahme der Ware, mit der Übergabe der Ware an ei- 
nen Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit Verlassen 
des Werkes oder des Lagers, bei allen Geschäften, auch bei franko- 
und frei-Haus-Lieferungen, auf den Käufer über. Für Versicherung 
sorgen wir nur auf Weisung und Kosten des Käufers. Die Entladung 
und deren Kosten gehen zu Lasten des Käufers. 
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5. Die Ware wird unverpackt und nicht gegen Rost geschützt gelie- 
fert. Falls vereinbart, liefern wir verpackt. Für Verpackung, Schutz- 
und/oder Transporthilfsmittel sorgen wir im Übrigen nach unserer Er- 
fahrung auf Kosten des Käufers. Sie werden ausschließlich in unse- 
rem Werk zurückgenommen. Kosten des Käufers für den Rücktrans- 
port oder für eine eigene Entsorgung der Verpackung übernehmen 
wir nicht. Eine über den Transportzweck hinausgehende Verpackung 
oder ein sonstiger besonderer Schutz, z. B. für eine längerfristige 
Aufbewahrung oder Lagerung, erfolgt nur bei ausdrücklicher Bestel- 
lung und gegen zusätzliche Vergütung. 
6. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Wir 
sind ferner berechtigt, die vereinbarten Liefermengen angemessen 
zu über- und unterschreiten. Die Angabe einer „circa“-Menge berech- 
tigt uns zu einer Über-/ Unterschreitung von bis zu 10 %. 

 

IX. Haftung für Sachmängel 
1. Die inneren und äußeren Eigenschaften der Ware, insbesondere 
deren Güte, Sorte und Maße bestimmen sich nach den vereinbarten, 
mangels abweichender Vereinbarung nach den bei Vertragsschluss 
geltenden Normen, mangels solcher nach Übung und Handels- 
brauch. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche Regelwerke, auf 
Prüfbescheinigungen und ähnliche Zeugnisse sowie Angaben zu 
Güten, Sorten, Maßen, Gewichten und Verwendbarkeit der Waren 
sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformi- 
tätserklärungen und entsprechende Kennzeichen wie CE und GS. 
2. Eine Haftung für die Brauchbarkeit der Ware zu dem vom Besteller 
vorgesehenen Zweck wird nicht übernommen, es sei denn, dass die 
vom Besteller gewünschte Brauchbarkeit ausdrücklich bestätigter 
Vertragszweck war. Insbesondere wird keine Haftung dafür über- 
nommen, dass Verfügungen über die Ware und ihre Verwendung 
nicht durch staatliche Vorschriften (z.B. Embargobestimmungen oder 
Ausfuhrgenehmigungspflichten) in irgendeiner Weise behindert sind 
oder werden. 
Obwohl einige unserer Produktionsstätten nach speziellen Normen 
zertifiziert sind, kann daraus nicht generell die Eignung/ Verwendung 
für einen bestimmten Zweck oder ein bestimmtes Endprodukt abge- 
leitet werden. 
3. Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten 
die gesetzlichen Vorschriften mit der Maßgabe, dass sich die Pflicht 
zur Untersuchung der Ware nach Ablieferung auch auf etwaige Prüf- 
bescheinigungen erstreckt und uns Mängel der Ware und Prüfbe- 
scheinigungen unverzüglich, spätestens 7 Werktage nach Abliefe- 
rung, in Textform anzuzeigen sind. Mängel, die auch bei sorgfältigs- 
ter Prüfung nicht unverzüglich nach Ablieferung entdeckt werden 
können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung in Textform anzu- 
zeigen. 
4. Im Falle eines beabsichtigten Einbaus oder Anbringung der Ware 
hat der Käufer die Obliegenheit, die für die Verwendung maßgebli- 
chen Eigenschaften der Ware vor dem Einbau zumindest stichpro- 
benartig zu überprüfen und uns Mängel der Ware unverzüglich an- 
zuzeigen. Soweit der Käufer es vor dem Einbau bzw. dem Anbringen 
unterlässt, die für die Verwendung maßgeblichen Eigenschaften der 
Ware zumindest stichprobenartig zu untersuchen, stellt dies im Ver- 
hältnis zu uns eine besonders schwere Missachtung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt (grobe Fahrlässigkeit) dar. In diesem Fall 
kommen Mängelrechte in Bezug auf diese Eigenschaften nur in Be- 
tracht, wenn der betreffende Mangel arglistig verschwiegen oder eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen wurde. 
5. Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge können wir nach unse- 
rer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Ware liefern 
(Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfül- 
lung stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu. Ist der Mangel 
nicht erheblich oder ist die Ware bereits veräußert, verarbeitet oder 
umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 
6. Hat der Käufer die mangelhafte Ware gemäß ihrer Art und ihrem 
Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine 
andere Sache angebracht, kann er Ersatz für die erforderlichen Auf- 
wendungen für das Entfernen der mangelhaften und den Einbau o- 
der das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangel- 
freien Ware („Aus- und Einbaukosten“) nur nach Maßgabe der fol- 
genden Bestimmungen verlangen: 
- Erforderlich sind nur solche Aus- und Einbaukosten, die unmittelbar 
den Ausbau bzw. die Demontage der mangelhaften Waren und den 

Einbau bzw. das Anbringen identischer Waren betreffen, auf Grund- 
lage marktüblicher Konditionen entstanden sind und uns vom Käufer 
durch Vorlage geeigneter Belege mindestens in Textform nachge- 
wiesen werden. 
- Darüber hinausgehende Kosten des Käufers für mangelbedingte 
Folgeschäden wie beispielsweise entgangener Gewinn, Betriebs- 
ausfallkosten oder Mehrkosten für Ersatzbeschaffungen sind keine 
unmittelbaren Aus-und Einbaukosten und daher nicht als Aufwen- 
dungsersatz gem. § 439 Abs. 3 BGB ersatzfähig. Dasselbe gilt für 
Sortierkosten und Mehraufwendungen, die daraus entstehen, dass 
sich die verkaufte und gelieferte Ware an einem anderen als dem 
vereinbarten Erfüllungsort befindet. 
- Der Käufer ist nicht berechtigt, für Aus- und Einbaukosten und sons- 
tige Kosten der Nacherfüllung Vorschuss zu verlangen. 
7. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Nacherfüllung über- 
nehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im Verhältnis 
zum Kaufpreis der Ware, nicht unverhältnismäßig sind. Eine Unver- 
hältnismäßigkeit liegt insbesondere vor, soweit die geltend gemach- 
ten Aufwendungen, insbesondere für Aus-und Einbaukosten, 150 % 
des abgerechneten Warenwertes oder 200% des mangelbedingten 
Minderwerts der Ware übersteigen. Nicht ersatzfähig sind Kosten 
des Käufers für die Selbstbeseitigung eines Mangels, ohne dass 
hierfür die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen sowie Aus- und 
Einbaukosten, soweit die von uns gelieferte Ware in ihrer ursprüngli- 
chen Sacheigenschaft infolge einer Verarbeitung des Käufers vor 
dem Einbau nicht mehr vorhanden war. Aufwendungen, die dadurch 
entstehen, dass die verkaufte Ware an einen anderen Ort als den 
vereinbarten Erfüllungsort verbracht worden ist, übernehmen wir 
nicht. 
8. Nach Durchführung einer vereinbarten Abnahme der Ware durch 
den Käufer ist die Rüge von Sachmängeln, die bei der vereinbarten 
Art der Abnahme feststellbar waren, ausgeschlossen. Ist dem Käufer 
ein Mangel infolge Fahrlässigkeit unbekannt geblieben, kann er 
Rechte wegen dieses Mangels nur geltend machen, wenn wir den 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaf- 
fenheit der Sache übernommen haben. 
9. Bei Waren, die als deklassiertes Material verkauft worden sind, 
stehen dem Käufer bezüglich der angegebenen Deklassierungs- 
gründe und solcher Mängel, mit denen er üblicherweise zu rechnen 
hat, keine Rechte wegen des Sachmangels zu. Beim Verkauf von IIa-
Ware ist unsere Haftung wegen Sachmängeln nach Maßgabe des 
Abschnitts X dieser Bedingungen ausgeschlossen. 
10. Weitergehende Ansprüche des Käufers richten sich nach Ab- 
schnitt X dieser Bedingungen. Rückgriffsrechte des Käufers nach §§ 
445 a), 478 BGB bleiben unberührt. 
11. Nicht alle Einschlüsse und inneren Fehler sind nach dem derzei- 
tigen Stand der Technik durch Qualitätskontrollen, wie z.B. die me- 
tallografische Reinheit von Proben, Ultraschall oder Wirbelstromprü- 
fung, erkennbar. 
Der Käufer übernimmt die Verantwortung, geeignete Qualitätskon- 
trollen durchzuführen, um Mängel in seinen Endprodukten zu erken- 
nen und diesen Warnhinweis an seine Kunden/ Bearbeiter weiterzu- 
geben. 

 
X. Schadensersatz und Verjährung 
1. Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, 
insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Verschulden bei Ver- 
tragsanbahnung und unerlaubter Handlung haften wir - auch für un- 
sere leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen - nur in 
Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit, in Fällen grober 
Fahrlässigkeit beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehba- 
ren vertragstypischen Schaden. Im Übrigen ist unsere Haftung, auch 
für Mangel- und Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 
2. Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß ge- 
gen wesentliche Vertragspflichten, deren Verletzung die Erreichung 
des Vertragszwecks gefährdet, oder deren Erfüllung die ordnungs- 
gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 
Ferner gelten diese Beschränkungen nicht bei schuldhaft herbeige- 
führten Schäden des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und 
auch dann nicht, wenn und soweit wir die Garantie für die Beschaf- 
fenheit für die verkaufte Sache übernommen haben, sowie in Fällen 
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zwingender Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Die Regeln 
über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprü- 
che, die dem Käufer gegen uns aus Anlass und im Zusammenhang 
mit der Lieferung der Ware entstehen, auch Schadenersatzansprü- 
che wegen Sachmängeln, ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Da- 
von unberührt bleiben unsere Haftung und die Verjährung von An- 
sprüchen im Zusammenhang mit der Lieferung von Waren, die ent- 
sprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk ver- 
wendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 
aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuld- 
haft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der Ge- 
sundheit sowie die Verjährung von Rückgriffsansprüchen nach §§ 
445 a) und 478 BGB. Für diese gelten die gesetzlichen Verjährungs- 
fristen. Nachbesserung oder Ersatzlieferung lassen die Verjährungs- 
frist nicht neu beginnen. 

 

XI. Ausfuhrnachweis und Gelangensbestätigung 
1. Holt ein Käufer, der außerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
ansässig ist (außengebietlicher Abnehmer) oder dessen Beauftrag- 
ter Ware ab und befördert oder versendet sie in das Außengebiet, so 
hat der Käufer uns den steuerlich erforderlichen Ausfuhrnachweis 
beizubringen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer 
den für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gel- 
tenden Umsatzsteuersatz vom Rechnungsbetrag zu zahlen. 

2. Für jede steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung ex Deutsch- 
land in einen anderen EU Mitgliedsstaat ist der Käufer / Warenemp- 
fänger der Ware gemäß § 17a und 17c der Umsatzsteuerdurchfüh- 
rungsverordnung verpflichtet, uns einen Nachweis über das tatsäch- 
liche Gelangen der Ware zur Verfügung zu stellen (Gelangensbestä- 
tigung). Der Nachweis erfolgt auf einem durch uns bereitgestellten 
Formular. Wird dieser Nachweis nicht erbracht, hat der Käufer den 
für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltenden 
Umsatzsteuersatz bezogen auf den bisherigen (Netto-) Rechnungs- 
betrag zu zahlen. 

 

XII. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 
1. Erfüllungsort für unsere Lieferverpflichtung, Erfüllungsort für die 
Zahlungsverpflichtung des Käufers sowie Gerichtsstand für beide 
Vertragsteile ist Witten. Wir sind auch berechtigt, den Käufer an sei- 
nem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen 
2. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Über- 
einkommens der Vereinten Nationen vom 11.4.1980 über den Inter- 
nationalen Warenkauf (CISG). 

 
XIII. Anwendbare Fassung 
Im Zweifel ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen Verkaufsbe- 
dingungen maßgebend. 


